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Vorbemerkung: Am 3. September 2025 meldete das Statistische Bundesamt (Destatis) in seiner Pressemitteilung Nr. 320: „Im Jahr 2024 

haben die Finanzverwaltungen in Deutschland Erbschaft- und Schenkungsteuer in Höhe von 13,3 Milliarden Euro festgesetzt.“ In diversen 

Meldungen wurden dann aus den von Destatis gemeldeten Festsetzungen Einnahmen. (z.B. „Mehr als 13 Milliarden Euro: So viel Geld hat 

der deutsche Staat im vergangenen Jahr allein durch die Erbschaft- und Schenkungsteuer eingenommen.“ - Tagesschau Online, 03.09.2025 

15:08). Die irreführenden Meldungen über die Einnahmen aus der Erbschafts- und Schenkungssteuer – sie betrugen 2024 insgesamt 9,990 

Milliarden Euro und nicht 13,285 Milliarden Euro - wurden vereinzelt auch noch in den vergangenen Tagen verbreitet. Zu Festsetzung und 

Einnahmen siehe BIAJ-Abbildung 1 von 4. Zu den Einnahmen in den Ländern siehe BIAJ-Abbildungen 3 und 4. ◼ 
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Kurze Lesehilfe zu den BIAJ-Abbildungen 3 und 4 von 4: Die Einnahmen aus der Erbschafts- und Schenkungssteuer in Höhe von 9,990 

Milliarden Euro in 2024, davon 9,361 Milliarden Euro in Westdeutschland, 214 Millionen Euro in Ostdeutschland ohne Berlin und 415 

Millionen Euro in Berlin (siehe BIAJ-Abbildung 2 von 4) reichen in den Ländern von 2,680 Milliarden Euro in Bayern (BY) und 2,343 Milliarden 

Euro in Nordrhein-Westfalen (NW) bis 21 Millionen Euro in Sachsen-Anhalt (ST) und 18 Millionen Euro in Mecklenburg-Vorpommern (MV). 

(siehe BIAJ-Abbildung 3 von 4). Die Einnahmen aus der Erbschafts- und Schenkungssteuer pro Kopf (und Jahr) reichten 2024 von 217,40 

Euro in Hamburg (HH) und 202,80 Euro in Bayern (BY) bis 11,20 Euro in Mecklenburg-Vorpommern (MV) und 9,80 Euro in Sachsen-Anhalt 

(ST). ◼ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


